
Im Sommer 2022 wurden in Folge des Krieges in der Ukraine einige relevante Gesetze
und sonstige Rechtsakte Russlands an dieser Stelle in deutscher Übersetzung veröf‐
fentlicht. Diese „Vorschriftensammlung“ wurde jedoch in der Folgezeit nicht weiter
gepflegt. Die Rechtsakte sind auch über andere Quellen verfügbar. Um sicherzustellen,
dass die DOI, die für diese Texte vergeben wurden, nicht ins Leere führen, werden die
Dokumente an dieser Stelle konserviert. Wir empfehlen jedoch, auf andere Quellen zu‐
zugreifen.
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Militäreinsatz
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Föderationsrat der Föderalversammlung der Russländischen
Föderation
Beschluss Nr. 35-SF vom 22. Februar 2022
über den Einsatz der Streitkräfte der Russländischen Föderation außerhalb des
Territoriums der Russländischen Föderation*

Nach Prüfung des Ersuchens des Präsidenten der Russländischen Föderation be‐
schließt der Föderationsrat der Föderalversammlung der Russländischen Föderation in
Übereinstimmung mit Artikel 102 Absatz 1 lit. d der Verfassung der Russländischen
Föderation:

1. Dem Präsidenten der Russländischen Föderation die Zustimmung zum Einsatz
der Streitkräfte der Russländischen Föderation außerhalb des Territoriums der Russ‐
ländischen Föderation auf der Grundlage der allgemein anerkannten Grundsätze und
Normen des Völkerrechts zu erteilen.

2. Die Gesamtzahl der Formierung der Streitkräfte der Russländischen Föderation,
ihre Einsatzgebiete, die ihnen bevorstehenden Aufgaben und die Dauer ihres Aufent‐
halts außerhalb der Russländischen Föderation werden vom Präsidenten der Russlän‐
dischen Föderation in Übereinstimmung mit der Verfassung der Russländischen Föde‐
ration bestimmt.

3. Dieser Beschluss tritt mit dem Zeitpunkt seiner Annahme in Kraft.
 
 

Die Vorsitzende des Föderationsrats der Föderalver‐
sammlung der Russländischen Föderation

V.I. Matvienko

* Aus dem Russischen übersetzt von Antje Himmelreich, wissenschaftliche Referentin für
russisches, ukrainisches und das Recht der sonstigen GUS-Staaten am Institut für Ostrecht,
Regensburg.
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